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J A H R E S A B S C H L U S S   2 0 2 2 
 
 

des 
 

WASSERWERKS NORDHEIM 
 
 
 
Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2022: 
 
Auf Grund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetztes stellt der Gemeinderat den Jah-
resabschluss des Eigenbetrieb Wasserwerk für das Jahr 2022 mit folgendem Werten 
fest: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
1.1 Bilanzsumme 1.588.662,27 EUR 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen 1.217.627,21 EUR 
 - das Umlaufvermögen 371.035,06 EUR 
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital 656.142,51 EUR 
 - die empfangenen Ertragszuschüsse (Aktivabsetzung) 0,00 EUR 
 - die Rückstellungen 24.553,00 EUR 
 - die Verbindlichkeiten 907.966,76 EUR 
 
1.2. Jahresgewinn 17.708,00 EUR 
1.2.1 Summe der Erträge 853.918,90 EUR 
1.2.2 Summe der Aufwendungen  836.210,90 EUR 
 
2. Verwendung des Jahresgewinns 2022 

a) Verrechnung mit Verlustvortrag 0,00 EUR 
b) Einstellung in Rücklagen 0,00 EUR 
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde 17.708,00 EUR 
d) Vortrag auf neue Rechnung 0,00 EUR 

 
Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn von 17.708,00 EUR an den Haushalt der Ge-
meinde Nordheim abzuführen. 
 
 
Anlage 1 Lagebericht 
 
Anlage 2  Jahresabschluss zum 31.12.2022, erstellt durch die KOBERA 

Steuerberatungsgesellschaft GmbH, bestehend aus 
- Bilanz 
- Gewinn- und Verlustrechnung 
- Anhang 
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LAGEBERICHT 2022 
 
 

 
 
 
1. Allgemeines 

 
Seit 1983 wird für die Wasserversorgung eine Sonderrechnung geführt. Der steu-
erliche Jahresabschluss, erstellt durch die KOBERA Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, Herrenberg, gilt als Abschluss des Wasserwerks. 
 
Seit dem Wirtschaftsjahr 1992 gilt das neue Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992. 
Da die bisher geltenden Größenordnungen für Eigenbetriebe entfallen sind und 
nunmehr nur auf die tatsächlichen Verhältnisse abgestimmt wird, ist das neue Ei-
genbetriebsrecht in vollem Umfang auf die Wasserversorgung Nordheim anzu-
wenden. 
 
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Nordheim“ wurde vom Ge-
meinderat am 19. Juli 1996 erlassen. 
 
Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2022 
die Betriebssatzung neu gefasst. Neu eingefügt wurde  
§ 3 Wirtschaftsführung: 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs er-
folgt gemäß § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches. 

(2) Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000 EUR. 
(3) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr. 

 
 
 

2. Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 17.708,00 EUR ab (Vor-
jahr Gewinn von 18.747,00 EUR). In diesem Gewinn sind die für 2022 zu zahlende 
Konzessionsabgabe und die Steuern bereits gewinnmindernd berücksichtigt. 
 
Bei den Wasserverkaufserlösen konnte eine geringe Steigerung gegenüber 2021 
erzielt werden (+ 510 EUR).  
Durch eine Erstattung für Vorjahre (19.100 €) sind die Wasserbezugskosten (- 
78.550 EUR) erstmalig gesunken. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in 
2021 eine unerwartete Nachberechnung in Höhe von 69.300 EUR für Vorjahre 
enthalten war. Die Bezugsmenge steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 
52.372 m³. 
Durch erheblich mehr Rohrbrüche als erwartet sind die Unterhaltungskosten und 
die bezogenen Leistungen um 130.672 EUR gestiegen.  
Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde sank geringfügig im Vergleich 
zum Vorjahr (- 1.412 EUR). 
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Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2009 hat die Wasserversorgung seit 
dem Wirtschaftsjahr 2010 Konzessionsabgaben an die Gemeinde zu bezahlen. 
Diese errechnet sich für 2022 auf maximal 81.274 EUR. Unter Berücksichtigung 
der steuerlichen Mindestgewinnregelung ist diese im Jahr 2022 mit steuerlicher 
Wirkung lediglich in Höhe von 42.195,07 EUR abziehbar. Die gekürzte Konzessi-
onsabgabe ist innerhalb von fünf Jahren zusätzlich zur laufenden Konzessionsab-
gabe nachholbar. Im Jahr 2022 ergibt sich eine Konzessionsabgabe von 
42.195,07 EUR. Unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben ist diese in 
2022 in voller Höhe abzugsfähig.  

 
Die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Vergleich 
zum Vorjahr sind in der Anlage 2b dargestellt. 

 
 
 
3. Investitionen 2022 
 

2022 wurden folgende Investitionen bei der Wasserversorgung vorgenommen: 
- Herstellung von Hausanschlüssen  17.892,04 EUR 
- Digitalisierung Bestandsplanwerk  15.000,00 EUR 
- Anschaffung PKW  15.637,09 EUR 

 
Aktiviert wurden von Anlagen im Bau in 2022 der Bestandsplan (30.000 EUR) und 
Leitungsnetz in Höhe von 5.596,74 EUR. 

 
Zuschüsse und Beiträge wurden in Höhe von 20.105,24 EUR erhalten. 

 
 
 

4. Vermögensplanabrechnung 
 

Die von der KOBERA erstellte Vermögensplanabrechnung (Gegenüberstellung 
der Planzahlen des Vermögensplans mit dem tatsächlichen Ergebnis) soll aufzei-
gen, inwieweit die langfristig gebundenen Mittel (Eigenkapital, Fremdkapital) die 
langfristigen Vermögensgegenstände (Sachanlagen) decken. 
 
Der sich hierbei ergebende Finanzierungsüberhang in Höhe von 16.663 EUR min-
dert die bestehende Finanzierungslücke auf -308.734,00 EUR (siehe Anlage). Die-
ser Betrag ist mit einem künftig entstehenden Finanzierungsüberhang zu verrech-
nen oder in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen. 

 
 
 
5. Eigenkapitalausstattung 
 

Am 31.12.2022 betrug das Eigenkapital 656.142,51 EUR (Vorjahr 638.434,51 
EUR). Dies entspricht 41,3 % der bereinigten Bilanzsumme (Vorjahr 34,8 %). 
 
Die Eigenkapitalausstattung liegt damit nach wie vor oberhalb der steuerlich für 
die Verzinsung innerer Darlehen geforderten Mindestkapitalausstattung von 30 %. 
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6. Ausblick 
 

In 2022 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 1,97 EUR pro m³ unverändert zum 
Vorjahr.  
Im Jahr 2024 wurde neu kalkuliert. Ab 01.01.2025 beträgt die Wasserverbrauchs-
gebühr 2,19 EUR / m³ Frischwasser. 

 
 
 
 
 
Nordheim, den 02. Dezember 2024 
 
gez. 
Lück 
Kämmerin  






























